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Gesprachen (gemeinsam) anzugehen. Das
Aufarbeiten belastender Situationen
ermoglicht - aus einer anderen Sicht - neue
Lebensperspektiven zu entdecken und aus-
zuprobieren. Der SZB garantiert die volle
Kostendeckung der Beratungsgesprache
mit einer frei wahlbaren, anerkannten psy-
chologischen Fachperson.

Kommunikation

Die meisten horsehbehinderten Menschen
haben einen Ho6r- und/oder Sehrest, der
unter geeigneten Umstanden noch genutzt
werden kann. Wird der Horrest durch eine
moderne Horhilfe unterstiitzt, und passt
der Gesprdchspartner sein Verhalten der
Situation an, ist ein Gesprach in ruhiger
Umgebung in vielen Fallen noch moglich.
Besteht noch ein Sehrest konnen Gebar-
den, das Lippenlesen oder geschriebene
Sprache genutzt werden. Meistens konnen
sich die Betroffene selbst in gesprochener
Sprache ausdriicken. Fiir das Gesprach mit
blinden und gleichzeitig gehorlosen Men-
schen sind Lormen oder taktile Gebarden
notwendig. Bei Lormen werden die Buch-
staben der  Schriftsprache durch
Beriihrungspunkte und Striche in der Hand-
flache ersetzt. Das Lorm-Alphabet und die
Aufnahmetechnik miissen von der
taubblinden Person erlernt werden. Das
erfordert viel Ubung und grosse Konzentra-
tion. Unter den Horsehbehinderten sind
allerdings nur gerade 8 % immer auf das
Lormen angewiesen, andere aber brauchen
es bei viel Larm oder nach dem Eindunkeln
als zusdtzliche Unterstiitzung. Stefan
Spring legt dar: «Es ist sehr schwierig sich
auf diese Weise Wort fiir Wort zu merken,
bis ein ganzer Satz beisammen ist. Haufig
ist es eine Alternative, wenn man die Hand
einer taubblinden Person nimmt und den
Satz, den man ihr mitteilen will, buchsta-
benweise mit deren Zeigefinger in Schrag-
schrift auf eine Tischplatte ‘schreibt’.»

Ein grosser Teil der horsehbehinderten und
taubblinden Menschen ist von Geburt an
oder seit der Kindheit gehdrlos. Andere
sind spdter ertaubt. Viele dieser gehdorlo-
sen Personen haben die Gebardensprache
gelernt. Sie bezeichnen die Gebdrdenspra-
che als ihre Muttersprache und die Laut-
sprache als Fremdsprache. Die Gebarden-
sprache ist eine eigenstandige, vollwertige
Sprache mit eigener Grammatik und Syn-
tax. Mit Handen, der Mimik, dem Mundbild
und dem Oberkdrper wird die Gebdrden-
sprache visuell im Gebardenraum darge-

stellt und iiber die Augen wahrgenommen.
Der (iblicherweise verwendete Gebarden-
raum umfasst Oberkorper und Kopf. Eine
gehorlose Person mit eingeschrdnktem
Gesichtsfeld kann nicht mehr den gesam-
ten Gebardenraum sehen. Dies betrifft viele
hérsehbehinderte Menschen mit einem
Usher-Syndrom. Deshalb werden die
Gebarden in solchen Situationen kleiner
und hoher ausgefiihrt, so dass der betrof-
fene Mensch gleichzeitig Hande, Mundbild
und Mimik im eingeschrankten Gesichts-
feld sehen kann. Wenn gebdrdensprach-
lich-orientierte Menschen keinen Sehrest
mehr haben oder die Lichtverhaltnisse
schlecht sind, konnen sie die Gebarden-
sprache statt {iber die Augen auch taktil
wahrnehmen, indem sie ihre Hande auf die
Hande der gebardenden Person legen. Die
visuellen Elemente wie z.B. Mimik und
Mundbild, die nun nicht mehr {iber die
Augen erkennbar sind, werden zusatzlich
mit den Handen gebardet.

Die vielen Aktivititen und Dienstleistun-
gen, die in den SZB-Beratungsstellen ange-
boten werden, {iberzeugen und bilden ein
ganz wichtiges Versatzstiick im Hinblick auf
die Integration bzw. die Eingliederung der
von einer Horsehbehinderung betroffenen
Menschen. Stefan Spring und seinem enga-
gierten Team gebiihrt grosser Dank und
Anerkennung fiir die immense Arbeit, die
sie im Interesse der hdrsehbehinderten
Menschen verrichten.

[tk/rr]

Fuir Horgerate (einschliesslich Sprachpro-
zessor beim Cochlea Implantat) und Bat-
terien wie auch fiir medizinische Mass-
nahmen bleibt auch nach Inkraftsetzung
des NFA (voraussichtlich per Anfang
2008) weiterhin die IV zustandig. Fiir alle
erzieherischen Massnahmen wie insbe-
sondere Sonderpadagogik und
audiopadagogischer. Dienst sowie auch
fiir horbehindertengerechte bauliche
Massnahmen werden neu die Kantone
zustandig.

Die SP - mit Ausnahme der SP-Frauen -
macht nicht mit beim Referendum gegen
die 5. IV-Revision. Sie schliesst sich damit
dem Gewerkschaftsbund und den gros-
sen Behindertenverbanden an. Sie
begriindet dies damit, sich angesichts
des Milliardendefizits der IV fiir deren
Entschuldung einzusetzen. Als weiteren
Grund fiihrt sie mangelnde Mittel ins Feld.
Das Referendum gegen die IV-Revision
wurde von der Behindertenorganisation
»Zentrum fiir Selbstbestimmtes Leben
und Cap-Contact ergriffen. Sie werden
u.a. von den Griinen und von der Schwei-
zerischen Vereinigung der Gelahmten
(SVG) unterstiitzt.

Im ZVV. (Ziircher Verkehrsverbund) ist
nach einem Test auf die akustische Ver-
standlichkeit, an dem auch Horbehinder-
te mitgewirkt -haben, aus 22 Stimmen, die
Stimme einer Biihnenschauspielerin aus-
gewahlt worden, die in Zukunft die
Namen aller knapp 2600 ZVV-Haltestellen
ansagt. Damit auch horbehinderte Fahr-
gaste die Ansagen gut verstehen, betont
die Schauspielerin die Namen stark. Bei
der Ziircher S-Bahn soll die Umstellung
bereits auf den Fahrplanwechsel am 10.
Dezember 2006 abgeschlossen sein.




	"In Kürze"

